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Das freisprechende Uneil des Amtsgerichts Hamburg-Ahona in der Strafsache ge­
gen den lehrer und Romanaucor Hans-Pcter de Lorent,' gegen das die Staatsanwalr­

schaft Revision eingelegt hat, gibt Anlaß, sich mit der Frage nach dem Schutz zeit­
kritischer Kunst zu besch:iftigen. Wie ver.:ubeicet die Rechtsprechung den Wider­
spruch, der daraus enmelH, daß sich von Zeitkritik BetroHene gern mit Strafverflh­

ren oder Zivilprozessen zur Wehr setzen, die Kunst aber andererseits grundgesetz­

lieh geschützt ist? Von einer breiteren Öffenc.Jichkeit ist d:tS Problem erstmals aus 
Anlaß des Mephisto-Prozesses' zur Kenntnis genommen worden, nachdem es in den 

Jahren davor bei der juristischen Verarbeitung der Kunstlreihejt im wcsendichen um 
den sogenannten Jugendschucz gegenuber Filmen ging, die den puritanischen Se­
xualvorstellungen der 50er Jahre nicht entsprachen." Auch heute indes wird die 

Frage wieder dringlich, auch wenn es nicht um spektakuläre Prozesse vor den oberen 

Bundesgerichten gehe: Allein in den letzten Monaten konnte man außer der Bericht­

erst:lnung über das Strafverfahren gegen de Lorent der Tagespresse folgende weite­

ren ,.Fälle« entnehmen : Das Landgericht Wiesbaden hat durch einstweilige Verfü­

gung den Ven:rieb des Buches .Prügel vom lieben Gau< von Alennder Hornes 

verboten,) in dem der Autor auf der Grundlage seiner eigenen BiogrJphie den Alltag 

der Heimerziehung literarisch ver:lcbeiter. Mittlerweile kann das Buch aufgrund 

eines Vergleiches wieder erscheinen . Das Amtsgericht Köln hat die K.1bareniste.n­

gruppe ~Die Drei Tormdos« wegen eines Sketches über Josef und Maria n:lch § 166 

SeGB (Beschimpfung von Religionsgemeinschaften) zu einer Geldstrafe verurteilt.' 
Das Landgericht Hamburg h:lt der ZeiLSchrift Pardon untersage, die satirische An­

z.eige -Ich trinke Jägermeister, weil mein Dealer zur Zeit im Knast sitze« ZU verbrei­

ten und zur Erstattung eines entstandenen und noch entstehenden Schadens verur­

tei!t.' CSU-Funktionärc fühlen sich »,·erleurndct.,' weil in der kabarettistischen 

.Scheibenwiseher«-Sendung der ARD der Eindruck erweckt worden sei, sie bekä­
men Schecks für die Unterstützung des Rhein-Main-Donau-Kanal-Projektes. Be­
kanne geworden sind in den zurückliegenden Jahren noch der Prozeß der Siemens 

AG gegen den Schriftsteller F. C. Delius.' die Engelmann-Rieß-Verfahren! sowie das 

Verbot des Theatersrückes .. De.r Geise von Obene!!".' 

1 XJ '98" in die<om Hdl. Der Rom.n .Die He~C"'2gd- isr '980 in Dortmund (W.ltk,..,i<-V<rI'ß) ~­
jcniC'nC'n. 

1 BV"fGE )0. 17) rf. m .• b .... Meinung dn Richter.! 5<cin (100 rr.) und der R.ich«nn Rupp-vo".Briinn«K 
(118 H.) ; BGHZ jO. 'lJ 11. 

u Für die Zel! der Weimarer R.publik vgl. H. HUlnovrr-Dnick. Poli,ische Justiz '9,S-'9JJ, 1. Au!I .. 
H.mburg 1977.5. ,)8-,6,. 

J frlnkfurt<r Rundsch,u. 11 . , . '98.. 
~ Fr3nkfurrcr Rundsch.u, '7. r, 198.; Kl '951, '98[[. 
j LG H,mburg, Urteil v . '0. 1. '98,. Ges.h. Z. 74 o 461J80. 
6 Fr.11lklu((cr Rund1Ch~u, !o. I. '9S,; SpIegel 41'98,. S. '6). 
7 OLG SUHlt,n, DuR 1976,71 rr. m. Anrn. L.deur ,. NJW '976. 6.! ff.:der T'~e,pr<1'e zu!ol~e (Fr>nk· 
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Allen Verhhren ist gemein, d:lß es sich um zeickrirische und deswegen re:llilätsbe­

zogene Kunst hlnddc Der Künstler erhJh durch re31e Personen, die in mehr oder 

weniger verfremde[er Form die Grundbge des Slückes d2rstellen, überhaupr erst den 

Anhß zum Schreiben_ 1m Unterschied jedoch zu TlrSdcnenbehauptungen und Mei­

nungsäußerungen, die sich auf diese realen Personen oder [nstlcurionen beziehen, 

stellt z.eitkritische Kunst lediglich aus Anlaß singubrer Ereignisse allgemeinere Cha­

rakteristika unserer Gesellschaft dar. Weil ihr GegwHand somjt ein anderer ist, ist 

ihr luch ein dnderer Wahrheicsbegnff zu eigen; Anders als Tlts3chenbehaupcungen, 

die dann IVlhr sind, wenn sie .. objekciv< mit der Realit:it übereinstimmen. ist für ein 

Kunstwerk seine Auchenzlr:!c ~nrscheidend, Der Leser muß in ihm seine eigenen 

Erfahrungen wiedererkennen, dann »gllubt< er dem Stück, es ist .wahr •. Es handelt 

sich um eine ~subjek[ive. Wahrheit, da ihr Kriterium in der Übereinstimmung mit 

den Erfahrungen und Meinungen des Publikums liege. ," Zeitkrirische Kunstwerke 
enthahen .1150 sowohl das Element des Realiläcsbezuges als auch d~s Element der 

fiktiven Gestalcung. Die reine Fiktion ohne RC:llicätSbezug wäre nicht mehr zeitkri­

tisch, die reine Verdoppelung der Realirl( ohne das fiktive Element keine 

Kunst . " 
Dieser doppelte Chuakter zeirkritischer Kunst bestimmt auch den Widerspruch, 

aus dem heraus es zu Recntsstreitigkeicen komme: Sind die realen Personen, die den 

Anlaß für die fiktionale Gesca..!rung gegeben haben. wiedererkennbar. so fühlen sie 
sich häufig in ihrer Ehre oder in ihren Geschäfcsinteressen verletzt. Sie sIelIen sich 

auf den Standpunkt, daß bei der rechtlichen Beurteilung künstlerischer Aussagen 

über die Rellicit dieselben Maßstabe anzulegen sind wie bei der Beuneilung von 
T.1f5achenbehauprungen oder Meinungs3ußerungen. Demgegenüber betonen die be­

troffenen Künsder das fiktional-geslalterische Element. Als Beispiel möge Klaus 

Mann zu Won kommen, der '9;6 in einem Leserbrief an das im Exil erscheinende 

,.Pariser Tageblau. folgendes geschrieben hat: 

.lch bin g~nöejgt. feierlich zu erkJ~rel"l: Mir bg nicht d~r~. die Gc:.schichte eines beSI;mmrel"l 
Menschen zu tn:iihlen. ~!s ich .Mephisto, Rom~n einer Klrriere< schrieb. Mir lag dum: einen 
Typus dlrzustellen. und mit ihm die \ler~chiedencn Milieus (mein Rom:w. spielt keineso;vegs nur 
im braunen), die 50ziologischtn und geistigen Voraussetzungen, die ~einen Aufslieg erst mog­
~ch machren. 
In Ihrer Voranzeige stehe bed~uedicher Weise, mein Mephiuo frage .die Züge< eines beseimm­
ten, heure in Deutschland erfolgreichen Schauspielers - ich ..,iU seinen Namen hier nicht wie­
derholen. Ja. diesen Sch~u5pidcr habe ich in der Tat gebnnc. Aber"'~ kann er heute für mich 
bedeuten? VieUeicht eine persönliche Erm:iuschung; vielleicht ni chI einmal das ... Bin ich 50 
tief gesunk~n. RomUle um Priv~lpersonen zu schreiben? Meine Entrilirung, mein Zorn, mein 
Schmerz - sind sie '0 udlos, so privat. daß sie sich mit Individuen bcschHtigen, denen ich 
dieses oder jenes übelnehme und UI denen ich mich in Form eines Schlü~elromans ra­
che? 
Mein Schmen., mein Zorn, meine Entriislung hahen großere Gegenstände. als ein besnmmler 
Schauspieler es sein könnte, und sei er sdbst zum IntendafHen aufgestiegen. Wenn ich die 

"mer Rund"h.u, 9. 6. 1981) h,. der BGH mi,derw.il. en"chicden, d.ß !-. C D.Ii", sein • • Mori." ,ul 
Hdmu' Hor«n, An~, und Ende. unvedllder, wei .. ",erbroicen d..rl. Du OLC H""butg h>tl< die 
bei Jen Zellen • schwitzen von ihm b.,.uhltc Poli,iker \iber Gesetzen/die ihm genehm ,ind und .. ine 
Cq:ner zerl"~en. für redllslYidng er!clärt. 

i LC Stutts'O"t, U".L1 v. 16. )_ 1~7'. C.""h. Nt. '70 JU.I7 •. 
9 ElCH JZ '97\. 6J7 m. Anm. HubmUln : ßGH DuR. '971. ~}8 (I.. OlG B:unborg DuR '97\. ~ll (I .. 

bci.J~ mi, Anm. L.dcut. VgL ~uch H.rtm,on, Kun,umh ... und PersOnlichkm"och" JuS '976. 
64 9 1f. 

'0 [.:h , .. u >objektiv. y nd -lubiek,'v. in Anluhrungutriche. "'cd nl<üdich .ueh bei T ltsl,hellbeh.up,un­
g"" die >objektiv.> Üba<ins";m",ung m<t der Re.liu, imm« nur .subjektiv. lu,&e"cU, OIerden 
hnn. 

'I A ... I"hrlich h>t dies V.rh:i.ltni. von .(C.ler Wirklienkei •• 1U der kunmpczifischen .wirklicher.n Wirk· 
lid>kc:i,. Ri"htet S<cin in I.inem Sonde",o,um zu dem M.phisto-B<schlul! ln:JYSlert ( •. 1.0 .• fN 1). 
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lJO Erkennlnisse und die Gefuhl •• die drei bi"ere Jahre für unS mit .ich br~chlen. in einer -
übrigens, wie ich hoHc. nicht nur polemisch konz.ipicnen. sondern luch episch geformten -
Fi gu r zusammen I ~ssc. ~ic in ci ner Figu r ".,dich!e - so kann dies nU r in einer dichtensehen, 
repr~scma!ivcn -: nur 111 einer erfundenen Figur geschehen. 
N.in. meIn Mephisto ist nicht dieser oder iener. (n inm t1ießen viderlei ,Züge, z.us.mmcn. Hier 
handelt es sich. um kein 'PonrÜ., sondern Um einen symbolischen Typus - der Leser ",ird 
bcuneilen. ob .luch um einen lebensvollen. dichterisch gesehau,en und gcsrahe!cn Men· 
schen .• '1 

fn all diesen Prozessen geht es juristisch darum, den Bereich genauer zu bestimmen, 

der dureh die Kunstfreiheicsgarantje des Grundgesetzes geschurzr wird .'J Im folgen· 

den möchte ich zunächsc einige dogmatische Argumentaeionsfigurcn analysieren, die 
die Rechtsprechung zur Bestimmung dieses Freiheitsraumes entwickelt hat. Meine 

These geht danin. daß diese Argumentationsfiguren es erlauben, verbal die Freiheit 

der KunS( hochzuhalten. sie real aber zuriickzuschneiden (II). Demgegenüber muß 

eine Argumentation. die den Anspruch der Verfassung ernst nimmt, dem vorbehalt· 
los garantierten Art. 5 Abs. ) GG einen größeren Freiheitsraum zu garantieren als 

dem An. 5 Abs. I GG. aufzeigen, worin dieses .Mehr« der Kunstfreiheit besteht. 

Dazu muß der kunstspezifische Wahrheirsbegrif[' etwas genauer herausgearbeitet 

werden. Das sol! für einige künstlerische Stilrichrungen angedeutet werden 

(IIf). 

II. 

Auf dem Abslraktionsnivcau juristischer Dogmatik ist die Frage. welchen Schranken 
die Kunsrfreiheit unterliegt, geklärt. Systematisch aufgrund der Stellung des An. I 

Abs. 3 hinter Art. S Abs. 1 wie auch verfassungshistorisch läßt sich belegen. daß die 

Kunst - anders als die Meinungs- und Pressefreiheit" - nicht dem Vorbehalt des 
allgemeinen Gesetzes umeriiegL Seit der Mephisto-Entschcidung ist dies auch rich­

terlich festgestellt: 

• Versuche. die Kunsrlreiheiugarantie (. .. ) durch erweiternde Auslegung oder Analogie auf­
grund der Schrankenregclung anderer Verfassungsbestimmungen einzuschr'nken. müssen 2.(1' 

gesichts der klaren Vorschrift des Are. lAbs. J 5a,z: , GG erfolglos bleiben. Unanwendbu isr 
insbesondere. wie auch der BGH annimmt. An. 5 Ab •. 1 GG, der die Grundrechl~ 3US Art. S 
Abs. j GG beschränk ... " 

Schranken der Kunstfretheit ergeben sich somit nur .lUS der Verfassung selbst. 
GrundrechtskoUisionen zwischen der Kunstfreiheit einerseits und ~nderen Grund­

recheen, insbesondere der Würde des Menschen und dem allgemeinen Persönlich­

keitsrecht andererseits, sind wegen des interpretationsmethodischen Postulats der 

Einheit der Verfassung im Wege der pr:l.ktisehen Konkordanz verhältnismäßig aus­

zugleichen. Das Verhältnis zwischen Kunstfreiheic und Persönlichkeitsschutz ist ein 

Optimierungsproblem ,& zwischen zwei gleichrangig geschützten Vcrfassungsgiitem. 

" Wieder .bgedruck. in Kbu, M.nn. Jugend und R,dihli,mu •. Au{ü·,u. München '98 •• S. J9 H. 
') Einen kn'pp.n. außcrs. inform.tlv.n Überblick vermirr<l. Schmied .... , Kun!!.!. S,örung priv1lor R.echle. 

NJW 81. 61sll. 
I~ Ich ocnul~. d.e,en Terminu! .1, Oberbegriff {ur .lIe der in An. I Ab •. I ben<nn'cn Kommuniblionl' 

formen. 
'! A. ,.0, (FN » 191. 

16 • Vielmehr ".Ilt d .. Prin7.;D d.r Einhe" der Verl~'ung die Aufg.be e;n.r Oplimierung: b.idrn Gurem 
mu,S.n Gr.n-zen gezog.n ... ord<n. d,m;, beid. zu op.im,lcr Wirluunkei. ~d."gen konnen. Die G"n< . 
• ;.hung.n müssen d,her im '."'eiligen konkleren 1'.11. v<rh.ltnüm:;ßig ICIn: li. dürlen nich. "'ci,,, 
geh.n .1. es nOIWendig !s'. um die Konkordanz b.,d., Rechtsgu ••• h.rzu".H ........ H ..... Grundzüge du 
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Sie müssen beiJe als Einheit gesehen werden . Je Sllrker die Kunstfreiheir an den 

Kern des PersönlIchkeitsschutzes herankommI. umso stärkere Bindungen muß sie 

sich auferlegen. Die Grenze, die ein Kunstwerk Irotz des Are. 5 Abs. j Satz I GG 

nicht überschreiten darf, wird dabei durch den grundsätzlichen menschlichen Wert­

und Achtungsanspruch des Einzelnen (An. ! Abs. r GG) gekennzeichnet. Auf der 

anderen Seite ist die Grenze, die ein Kunstwerk auf jeden Fall ohne staatliche Sank­

tionen überschreiten darf, in den Schr.1nken des Art. 5 Abs. ~ GG zu sehen, den<!n 

sie nicht unlerliegr. Nur insoweit str~f- und zivilrechdich geschützte Rechtsgüter 

von Art . 1 Abs . I G G umfa.ßr werden, können sie überhaupl als SchrJnken der 

Kunslfreiheic in Betrlcht kommen. Andererseils muß auch das Jllgemc:ine Persön­

lichkeitsrechr im Falle einer Kollision mit der Kunsrfreiheitsgarantie Einschränkun­

gen hinnehmen, da es dieser nicht vorgeht. 

Auf di<:sen letzten Punkt isr besonderes Augenmerk zu richten. Es ist nämlich ein 

beliebres Verhhren, einem be:lnHlndeten Werk mehr oder weniger unbesehen den 

Kunstchlr3kter zuzugestehen und abHrake bei der Darstellung der die Emscheidung 

leirenden rmerpret:l.tionsprinzipien einzuräumen. daß das Werk niche den Schranken 

des einfachen Gesetzes, sondern nur den aus der Verfassung selbst sich ergebenden 

Beschränkungen unterliege, bei der konkreten Anwendung dieser Prinzipien aber 

Argumentationstiguren '2.U encwickeln, die diese Prinzipien leerlaufen lassen. Im 

Ergebnis wird dlmit die Kunstfreiheit genau denselben Schranken umerstellt. denen 

sie ~uch dJnn unrersrehen würde, wenn die Verf3ssung sie nicht .privilegiere. , son­

dern unter den Vorbehalt des einhchen Gesetzes gestellt häHe . Der führende Kom­

menr.1r zum Grundges<!t:l. relativiert deshalb die KunSlfreiheic" : 

• [n der Pnxis erw~js[ sich der 5ueil um di~ Anwcndbarkeic des Schnnkenvorbchalu aus Art. 5 
Abs. ! 111<rd!ngs ,ls keineswegs derart bcdcucs.m. wie dies :luf den erslen Blick oder ger~de im 
Hinblick aul die Hchigkcic du inrup(~(l(ionstheoretischen Streits erscheinen mlg. Denn die 
rllJ.:ichlich rclev:!fllcn und .uch für die Gegner der Anwendung des Art . lAbs.) auf die 
Gcw:ihdeistung del An. 5 Abs. } im Grunde un~treiligen Einschr:inkungen der Kunstfreiheit 
gehören gerade 2um Bereich des klusischen Komple.~es .allgemeiner Gesetle<. n~menuich 
lligemeiner StrU'geseczc. zum Bereich des Jugendschutzes .owie zum Bereich des Ehrenschut­
us (§§ 18 f Cf. StGB).-

Der Verdacht liegt somir na.he, daß die verbale Deklamation des Prinzips der prJk­

tischen Konkordanz lediglich der ideologische Schleier ist, der die reale Unterstel­

lung der Kunstfreiheir unter das :ulgemeine Persönlichkeitsrecht oder :mdcre recht­

lich geschützte Bereiche verhüllt. 

Vor allem zwei Arg\Jmenlationsfiguren sind es, die der Rechtsprechung erb.uben. im 

Ergebnis die Kunstlreiheit den Einschränkungen des ~Ilgemeinen Gesetzes zu un­

c.:rstellen : .Güterabwägung- und die Aufspaltung eines Ku[mwerkes in nKunst­

und .Nicht-Kunsr •. 

l. • Cüurabwägung~ 

.Güterabwägung- beruhe auf der Vorstellung, bei einem nicht durch das Gesetz 

selbst geregelten Konflikr zweier Rechtsgücer müssen .abgewogen .. werden, wel­

ches Rechlsgue im Einzelf31l .vorzugehen. habe. Von dieser Methodik hat sich dls 

Amrsgericht Köln bei dem SlrJ.furtei! gegen .Die Drei Tornados. leiren lassen, in 

V<rf;u'\)n~,,<ch15 der ßund<$f<publik DculSchl",d.. 11 . Aun .. Hciddbc"ß/K>rt, ruhc 1980. S. ,8 r. Oie 
Fe,m:llung. d>Jl die Ku",.lreihel< (lediglich) durch glcichrlllgige V<l"f .. ,u~gsno rm.n beg"" .. ",,,d. n« 
cl", BV.riG - ebenso ..,je d.e Unterscneidung yon -Werkbcreoch. und .Wirkbereich. - '\lS der grund­
legenden Mono~""phj< von FrIedrich Mull.,. Fr"".i, d.r Kunst.:J. Problem der GflJJ\drechudogm~,lk. 
Bcrlill '9109. ubcrnomm<ll . 

• 7 Scholz. ;'n .\hunz-Dtirig. Komm, ~. GG. "n. S Ab •. } RN s., 

151 
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1)l dem es um einen Skelch ging. in dem Maria den Josef niclH davon üben.eugcn 
konnee. ein Kind vom Heiligen Geisc emp{angen zu haben. In einem Prozeßbericht,j 
über die mündliche Urteilsbegründung heißt es; 

• Den Amtsrichter Hans·Gen. Neu konnte d:LS alles nicht übeneugen (die K"b>reugruppc h~ttc 
die sachliche und örtlich~ ZuwinJigkcit des Amtsgerichts Köln genigt. ZU~ländig ~ei n'mlich 
nur das Jüngste Geriche, weil Jo!d und Muia als Zeugen vern.ommen werden mußten. L. Z.). 
Er befand. d"ß VOr allem durch ein.n Sau in dem Sketch die beSlehende Grenzc der .:.rbuble" 
Kritik weit übeuchritten wurde und wog bei seiner Enucheidung :r:wei im Grundgeulz ver· 
bürgte frciheiccn. gegeneinander ~b; die dcr Kun!! und die der Rtlig;onsausübung. Am End. 
wurde die Kun!t als Zu leiche bdunden und couchieden. sie müsse vor einer Beschimpfung der 
religiösen Welunschauung zurücktreten .• 

Das Amrsgericht hat also nicht nur dem Art . .. GG Vorrang vor Art. S Abs. J GG 
eingeräumt. sondern zugleien § 166 5tGB mit Art ... GG gleichgesetzt. Fakcisch 
wird bei diesem Vorgehen eine einfachgesetzliche BeSllmmul1g zunächst in Verfas· 
sungsrang erhoben und ihr anschließend Vorrang vor der tölcsächlichen Verfassungs­
bestimmung eingeräume. Die Ursache für dieses mit der Verfassung nicht überein­
stimmende Ergebnis liegt in der Methodik seiner Ermirtlung : »Güterabwägung< 
übersieht. daß die Grundrechte in der Verfassung selbst glfichrtlngig gewährleistet 
werden, bei der Auflösung einer Grundrechtskollision also beide Grund'recnte Ein­
schränkungen hinnehmen müssen . Den • Vorrang« eines Grundrechts gegenüber 
dem anderen sieht die Verfassung nicht vor. Die Kriterien, nach denen bei ~GÜcer· 
.1bwägung« der Vorrang ermittelt wird, erweisen sich somit als außerhaJb der Ver· 
hssung Stehend, ganz abgesehen davon, daß sie in der Rege! nicht expliziere wer· 
den.'· 

1. Au/spaltung eines Werkes in ·KumL~ und .Niche-KunS!-

Oben hacte ien versucht. zu begründen. daß zeitkritische Kunst du(en die Einheit 
von Widerspiegelung der Realität und künstlerisch· fiktionaler Gestaltung der Wi­
derspiegelung gekennzeichnet iSL Diese Einheit ist somie auch Bcscandtcil des durch 
Art. j Abs. J GG geschützten Bereiches. In der Rechtsprechung läßt sich nun der 
Versuch nachweisen. diese Einheie aufzuspalten und nur den .ästhetischen~ Teil 
nach Art. 5 Abs. J GG z.u schutzen, den .. Aussagen über die Realität cllthaleenden. 
Teil dagegen den Schranken des Art. S Abs. 2 GG zu unterstellen. Dieser Gedanke 
führt zu dem Ergebnis, daß der Teil. der eines Schut2es nicht bedarf, weil sich durch 
ihn niemand verletzt fühlen kann, geschürzt wird, der Teil jedoch. der eines Schutzes 
bedarf, niche geschutzt wird. Bei seinem Verbot des Buches • Prügel vom lieben 
GOH« im einstweiligen Verfügungsverfahren hat das LG Wiesbaden diesen Weg 
eingeschlagen'·: 

.Soweic die Verfi:gungsb(kbgte gehe~d rn3c],t. das von ihr vertrieben.c Buch sei ein Werk der 
ze;!genös5ischen Liter.lIUr und genieße d3her den gf\Jnd~ese!z[ich ge!chützlcn Freiheits .. hmen 
der Kunst. vennag die Kammer der Vcrfügungsbekhglen nich! zu {olgen. Es konnte offenblei. 
ben. ob das gen:mnte Buch ,Kunst' i. S. von Art. 5 GG isr. In jedem Fall ist das Buch auch 
Sachdokumentlcion. ( ... ) Erweise sich das Buch sonach 'luch .Is DokumentJtion, 50 kann sich 
die Verfügungsbekhgte nicht ,uf die Freiheit da Kunst berufen, selbst wenn dlS Buch als 
Kuns[werk zu bezeichne" wir~. Denn niem:lJld hae die Bdugnis in bezug auf einen anderen 
unter dem Deckmantel der KUMt unwahre Tatslchcnbehauprungen aufzustellen .• 

,a Fr>nkf"rt<T R"ndsc~~u. 17. I. '9S" Ur"il vom 16. I. 1981. KJ 19h. 198 f!. 
'9 An dies.m Bc,,?," wird m, E. lntcll1ulich. d,!) He .. e •. •. 0, (Anm, (6) ~u RC'hl "0' ,yonchn.lI" 

GÜrcr>bwlgung. und .,j,,,,.krcc WercMb"';:~ung. "'''nu und ,ur dem Prinllp d .. v<dülrnism:illig." 
Aussieichs behlfr(: eben,o Stein. Su.!.,,<cnr. ]. Aufl.. Tübingen 1980. $. J96. 

10 Beschluß y. q. , . 1981. GeJch. Z. 1 ° 166/81. 
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Es geh! dem Autor indessen niche darum. eine Sachdokumencarion liber Heime"ie­
hung zu schreiben, sonst h~[(e er die Personen, Orte und Insritutionen niehe umbe­

nennen müssen. Ihm wie Klaus MJnn mit dem »Mephisto" und de Lorent mit der 

.Hexenjagd« geht es darum, Jas .Allgemeine., »Typische« des Problems literarisch 

zu verarbeiten. Das muß, wenn es zeitkritisch sein soll. re:llidtsolh geschehen. Ge­
rade der Schutz des zeitkritischen Elemeots wird aber durch seine Trennung von der 

literarischen Form 3US dem (größeren) Bereich des Art. 5 Abs. ) GG in den (gerin­

geren) des An:. 5 Abs. ( GG überführt." Im Grunde erweist sich diese Aufspaltung 

als Ausdruck eines idealis(ischen Kunstversrändnisses, das nur an der .interesselosen 

Freude 3m Schönen« U interessiert ist. D3mit widerspricht sie aber den vom Bundes­

verhssungsgeriche in seiner Mephisco-Encscheidung selbSt gescrzcen Ansprüchen. in 

der es heißt": 

• Versuche. die Kun.tfrc;he;tsglr:illl;e durch wertende Einengunß des Kunstbegriffes ( ... ) ein­
zuschränken. müssen ~ngesichLS der klaren Vorschrife des Art. S Abs. J Asalz I GG crfolglos 
bleiben ( ... ) 
Ebensowenig ware ~s Ulgingig. aus dem Zus:unmenhang eines Werk~ du erzihlenden Kunst 
einzelne Teile heraU52.uIÖ5cn und sie 115 Meinungsäußcrungcn i. S. des An. 5 Abs. I GG >.n­

zuschen. lul die Jann die Schrlnken des Abs. 1 Anwendung f~ndcn .• 

Wenn es nämlich nich~ angängig ist, einzelne Teile JUS dem ZuslmmenhJ.ng heraus­
zulösen und als Meinungsäußerung anzusehen, dJon gilc das auch für den Versuch, 

einzdne Teile als Tarslchcnbehlupcungen anz.usehen . 
• Gucerlbwägung. und .Aufspaltung des Kunstwerkes. sind somie Me!hoden, die es 
ermöglichen. den gegenüber dem An:. 5 Abs. I GG größeren Freiheilsr:wm der 
Kunst dennoch den Schranken de.s Art. 5 Abs. 1 GG zu unrersldlen. Die mir ihnen 

gewonnenen Ergebnisse sind deshalb verfassungsrechdich niche haltbar. 

1lI. 

Daß die Rechtsprechung dazu tendiert, Kunst trotz ihrer ,.Privilegierung~ gegen­

über der Meinungs- und Pressefreiheic den Schr.lnken des Art. $ Abs . 2 GG zu 

uncerscell.:n. scheint mir darauf zurückzuführen sein, dlß sie das Verhlltnis VOn 

Realitllsbezug und künstlerischer Fiktion nicht zureichend edalk Erforderlich 

\\räre eine gen.:luere Analyse des Wahrhe'lsbegriffs einzdner künstlerischer Seilrieh­
rungen. Aus der Andersucigkeit künsderischer Wilirheit gegenüber .objektiver. 

Wahrheit läßt sich nämlich der Grund für die »Privilegierung. des Art. S Abs . .3 GG 
erschli.:ßen. Gegenüber dem aus der Analyse der Dogmatik gewonnenen Ergebnis, 

I I Di<<<. Vorgehcn II>(I~ bereit..! in der Mephisto-Ent..!ch<idunß. die mir Slimmengl<iehhci, <rßlIlg.n ist. dic 
Richrerin Rupp-."" Briinncok in ihrem Sondervo(um dem mn d., Verf ... ungsbe",hwerde >rIGefoch,<­
nen BGM-Un<il vorg<wordm: .Di. >ngofochron<n U"eil, h",h.., die Einwi,kungen d~s Gnu'ld,«hu 
JUS .... rt . S Ab •. ) GG ,\11 den hier ~u en,,~hejdenden lntc,os,enkonnik, n,ch, genug.nd b<rüclL.<ichcigl, 
b ... oJnJeN indem .ie • .,ie Richt« Dr. Stein nwer d''ßdeS( hu. ein Kuc'lweck. in der Form einn Rom"" 
mit Je, Elle d., Re.>.li,:i, gem<,,<n h.lxn. wic Wenn cs .ich um .ine gel>lohnliche kriti!<he Äußerung libe, 
<inen n",",endicn beuien"«.,, D,itten in Gdprächen. Brief<n, Zein,nß'.rt.ilr.cln oder <iner I.cben.b.­
.dlrcibuns h:lndeln ""ürde. Hierfür w., off<.nb:u wClcodich. dill die Genchte. obwohl ,ie nieh, v<rbnnt 
h,ben. d:aJl Art. f Ab .. ) GG ein ,pezlell<s. nicht durcn .:ineo C .. el'lc.svorb.h>.l< od.r ."derw.iug be­
sch'2nk'e, Grund.ceh, g<",,1h ... , si"h dennoch in Wirklichkeit." den in An. f Ab •. 1 GG gC<CIUen 
S"hnnken orientiert lub.n. dic nut lur die Freih.i, der Mcinung •• ußcrung und den ,on'Zlgen Schulz­
bcre"h Jes An . j Ab •. J G G. ni"h, ,b., (ur d .. Grund.«hr 'UI Art. j Ab •. ) GG gellen ( • . • . 0 ., FN :. 
'11(.). 

II RGS, '4, }&s: vgl. zu Ji"cm jd"I;"i",h.n Kunstbcgnir Ocuinger. Kun" ohne Sennn!<.n!. UFITA 7' 

(1974).11 11. 
1) A.'. O. (FN 1), 191. 

lJ) 
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daß Kunst besonders geschüczt ist, wäre ~Jso auch zu erkennen, warum sie geschütz! 
iS[. Sind die Gründe der ~Privi!egierung. erst einmal herausgearbeitet. läßt sich auch 

ihr Ausmaß bestimmen. Sie reicht nämlich nur soweit. wie das durch die Grunde. 

gerechtfertigt ist. 
Bevor ich auf die Gründe der ~Priv;legierung. näher eingehe (1.). möchte ich den 

Ausgangspunkt bei der Besrimmung des besonderen. geschüt:tten Freiheicsraums 
der Kunst näher kennzeichnen (I). Wenn sichergestellt werden ~oll, daß Kunst auch 
real einen besonderen ge~chüt:tten Freiheitsraum hat, scheine es mir sinnvoll, :tu· 

nächst einmal festzuhalten. welcher Freiheitsraum nach der vorherrschenden Dog· 

matik der den Schranken des allgemeinen Gesetzes unterliegenden Meinungs· und 

Pressefreiheit zugesranden wird. Wir lütten dann als Ausgangspunkt gewissennaßen 

die ~untere' Grenze bestimmt. die durch Kunst auf jeden F~t überschritten werden 

kann. Methodisch geht es dabei lediglich darum, die Rechtsprechung -beim Wort zu 

nehmen«. Will sie sich nicht in Widerspruche verwickeln. ware dadurch ein gemein· 

sam konsentierter Ausgangspunkt gefunden. der - das ist ebenfalls gemeinsam kon· 
sentiert - auf jeden Fall überschritten werden kann. 

1. Der nach Art. i Abs. 1 geschützte Bereich 

Im VerhälOlis zwischen Meinungs- und Pressefreiheit auf der einen Seite und den 

Bindungen dieser Freiheiten durch allgemeine Gesetze auf der anderen Seite ist zu 

beriicks ich eigen. daß die - ein fach -gesetzlich en - Sc h ranken nicht in beliebiger Weise 

die Grundrechte einengen können. da anderenfc:tlls der Verfassungsgesetzgeber 

durch den einfachen Gesetzgeber ~überspielt_ werden könnte. Bei verfassungskon­

former Auslegung müssen vielmehr. wie das Bundesverfassungsgericht in seinem 

.. Lüth- Urteil« festgestellt hat. die allgemeinen Gesetze -aus der Erkenntnis der wert­

setzenden Bedeutung dieses Grundrechtes im frciheiclich-demokratischen Staar aus· 

gelegt und so in ihrer das Grundrecht begrenzenden Wirkung selbst wieder einge­

schränkt werden~.'· Diese .Beschränkung der Schnnken. wird - das ist für den 

Vergleich mit zeitkritischer Kunst wichtig - noch größer," 

-""0 von dem Grundrecht nicht :turn Zwecke privater Auseinlndersc!2ungen Gebrauch ge· 
macht wird. der Redende vielmehr in erster Linie :tur Bildung der öffentlichen Meinung bei· 
tragen will. so daß die etwaige Wirkung seiner Äußerung auf den privaten Recht5kreis einu 
anderen 2War eine unvcnneidliche Folge. abcr nicht du eigencliehe Ziel der Äußerung dustdir. 
( ... ) Der Schutz des privaten RechtSgutes kwn und muß umso mehr zunicktreten, je mehr ~ 
sich nicht um eine unmirrelbar gegen dieses Rechtsgut gerichtete Äußerung im priV2ten, n1· 
menuich im wirtScnaftlich.en Verkehr und in Verfolgung. eigennüt2iger Ziele, ~ndem um einen 
Beitrag :turn geistigen Meinungsk~mp{ in einer die Offcndich.keit wesentlich berührenden 
Frage du reh einen dnu Legi timiercen handelt-. 

Der Einzelne. der durch die §§ 185 ff. SrGB. §§ 82). 12 BGB geschützt werden soll. 

wird zwar durch die entsprechenden Meinungsäußerungen in seinem privaten 
Rechtskreis verletzt; ihm wird aber zugemuret, das im Interesse einer offenen Dis· 

kussion öffendichkeitsrelevanter Probleme zu ertragen. Demokratie kann nur enc· 

seehen. wenn Konflikte ausgetragen werden. Das bringt notwendig Verlerwngen 

mit sich. die eben deswegen nicht rechtlich sanktioniert werden. Diese Tendenz -

erhöhter Schutz der öffentlichen Meinungsfreiheit - har einen weitergehenden 

Schutz der Pressefreiheit bis hin zu .polemischer. einseitiger Kritik.'1 zur 

Folge. 

14 BVcrfGE 7. '89 rl.. 109· 

's ebend •. ; 1 I. 

,6 V(1. H,mlM·lenz. Grundgesetz. J. Aun .. Ncuwicd und Bulin '970. S. 189. 
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Ger:l.de in jungster Zt:it hu d~ Bundesverf:lssungsgecicht in einer Rt:ihc von Be­
schlüssen die Schranken der Meinungs- und Pressefreiheit konkretisien." Grob ver­
einfacht /:iß[ sich lls Ergebnis fesrhalten, daß d~s allgemeine Persönlichkeitsrccht 
Personen. die ihrerseits in die Öffentlichkeit getreten sind, »lbsoluten Schutze nur in 
ihrem »rntimberejch~ verschJ.ffen kann, wohingegen der .Privatbereich. und noch 

me:hr die öffendiche Betätigung, z . B. im Beruf, letzclich nur gegen falsche T:ltsa­
chenbehauprungen geschützt sind. Gegen Werturteile in der Form einer scharfen. 
z. T. herabsetzenden Kritik schützt d.1S allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht. wenn 
der Betroffene seinerseits an dem Prozeß öffentlicher Meinungsbildung teilnimmt. 
Insofern muß er einen .Gegenschlag. II hinnehmen. Sind Äußerungen. die zitien 
werden, mehrdeutig versteh bar, so muß d<!r Zitierende: die eigene Deutung der Äu­

ßerung als solche kenntlich machen, weil sie dadurch _aus dem Bereich des Tatsäch­
lichen in den des Meinungsmäßigen,,19 gehnge. 
In dem Roman .Die Hexenjagd. geht es um die Berufsvcrboee, in .Prügel vom 
lieben GOtte um Heimerziehung, in ~Mephistoe um den Typ des opportunisr~l:hen 
K~rriecisten im Dritcen Reich - alles -die Öffentlichkeic wesentlich berührende Fra­
gen., bei deren Scb.ilderung Ehrverletzungen anderer Personen lediglich eine .uo­
venneidliche Folge, nicht lber d.l5 eigenrliche Ziel~ sind. Selbst wenn es sich bei den 
Romwen nicht um Kunst handelte, wären die Schilderungen also solange niche 
rechtswidrig, wie sie nicht unwahre Tats:lchenbehauptungen enthielten. Im Grunde 
bleibt das de Lorent- Urteil bereits auf dieser Ebene stehen. Das Amtsgericht ist nur 
deshalb zu einem Freispruch gelangt, weil die Beweisaufnahme ergeben hat. daß die 
Schilderung auch als Tatsachenbehauptung im wesentlichen)· zulässig wäre. Für das 
von diesem Einzelfall :absehende weitere Ziel, die Reichweite der Kunsdreiheir zu 
bestimmen. ist hiermit aber lediglich der Ausgangspunkt bescimmt. der durch ein 
Kunstwerk auf jeden Fall überschritten werden kann . 

.1. Der berondere. nach Ar!. J Abs. J geschützte Bereich 

Der z.usätzliche Freiheim:ium der Kunse liegt nun gewiß nicht darin, daß in der 
Form des Kunstwerkes etwa auch falsche T:machen behauptet werden dürften . Er 
läßt sich vielmehr nur aus der eingangs entwickelten Überlegung erschließen. daß 
zeitkritische Kunst durch einen fiktional gestaftuen Realitätsbezug und somit einen 
lnderen Wahrheitsbegriff als bloße Tatsachenbehauptungen gekennzeichnet ist. Ge­
rade weil es sich nicht um Aussagen über die der fiktionalen Gestaltungen zugrun­
deliegenden Personen und Institutionen handelt. ist fÜr die künsuerische Wahrheit 
unerheblich. ob die Schilderung als Tatsachenbehauptung wahr wäre. D~raus erst 
wird einsichüg, warum das, was dogmltisch zwingend ist - der größere geschützte 

J7 ßVerlGE I~, '!911. - Kuostkritik -: BV.rfGE I~, ,~B 11. - Eppl.r -; BV.rlGE H. :08 Ir. (NJW 1980. 
l07ll.) - 8oIIlW.>.ld.o -; ~gJ. duu die ßuprochungrn h_i Schmid,. D.r verl>.JSunglrcchwch. Grund· 
re.:lHuchul2 im olr.nr.li,h.n Meinungshmpl, NJW '9Bo. 10661.; Ro.lI.cke. Meinung;lumpl und .1[­
g.m.", •• Persenliehkmsf.ch,. JZ '980.701 11.; vgl. ferner die WlIlnf-EnuehcidunS'J\ des BGHZ 10. 
lS 11. '" NJW '98,. lo8~ 11. und NJW 1,8 I. 1}66 [(. ,o",i. die Stellungnahmen vOn B.ne""""n. Pu­
blik,tiOn1[,.inei, für eoehlicbellC lnforY?U,ionen). NJW ''Jh. 106S Cf.; Rodleck •. Wlhrheit. Gem.in­
wohl und Meinung,freiheit. JZ '9' 1.688 If.; Kruge •• GRUR '9~I, +I{ f. sowie insbesondorc SiC"ß.r, Zur 
Kri.;k an d.n J\u(macnen1t1cllcn des BCH. Film und R.c.h, 198,. j6S IL. d« inso,,",ei, aue), .ul cii. 
KUfl"freihci, eingeht. 

.8 VgL lU ci., -Gcgenschl.gsrco:hupt<chung. die Ob.oieht bei LeI\ckllu in Sc.hönke·Schrödcr. S",fg<­
!CLZbuch. '9. "ull .. München '~18. S '9} Ziff. '{. 

'9 BVcriGE S'. '0811., H' - BölllWlIden-. 
JO Aui den ~pe2iiischcn Frcin.i""um du Kun" in d ... Gerieh, nur b.:i vcrgicielulllcise -kleinen. VOrwUr­

fen. ""e 1. 8. der Benennung vOn Deliu • .>.l. Delinu •• die.s 111 >s"iri<co·bbuctti.usche Übenreibung. 
rcchticrtigt •• owie dem Au.sdru& •• .h. R,uc. cinßCßltIgen. 
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Freiheitsbereich der Kunst -. :luch sacrtJich gerecrl.lfenigt isc. Weil konkrete Perso­
nen zumindest unmittelbar nicht betroffen sind. soll auch rech dich unerheblich sein. 
ob die kunstlerischen Aussagen. wären es Tatsachenbeh.aupcungen. objektiv wahr 

wären. 
Bei einer Kollision mit der KunStfreiheit wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

also nur insoweit beeinträchtigt. ~ls die Aussage des Kunstwerkes so interpretiert 
wird. als beziehe sie sich auf eine konkrete Person. die in Wirklichkeit nicht den 
Gegenstand, sondern lediglich die Grundlage und Anlaß für die Aussage abgibt. 
Gegenüber dieser relativ geringen, auf einer -Verwechslung« beruhenden Beein­
trächtigung greift ein Verbot des jeweiligen Kunstwerkes ungleich schwerer in die 
Kunsdreih.eü ein. Es würden nämli..:h letztlich - das will ich. im folgenden begründen 
- nicht nur einzelne Werke. sondern ganze Scilrichrungen verboten. An drei Beispie­
len soll das verdeutlicht werden. 

a) Parodie und Satire 

Durch. Urteil des Landgerichts H.1mburgJ1 ist die satirische Monacszeitsch.rift .Par­
don« dazu verurteilt worden. eine Satire auf die ~ Jägermeister- Werbung. nicht wei­
ter zu verbreiten. sowie der Firma Jägermeister den entstandenen und noch entste­
henden Schaden am der Satire zu ersetzen. Pardon hatte eine der Jägermeisrcr­

Werbung nachempfundene Werbung veröffentlicht. in der ein kleines Mädchen, in 
der einen Hand ein Likörglas. in der anderen die bekannte Flasche. bekennt: .Ich 

trinke Jägermeister. weil mein Dealer zur Zeit im Knast sitzt ... An dem Rand der 
Anzeige waren die Namen der Autoren - Vo!land/Krolow< vermerkt. 
Das Gericht ham in seiner Urteilsbegrundung die folgenden Ausführungen ge­
macht: 

-Gerade wcil ~ich unter den Aussagen der Jägermeister-Trinker in der Werbung der KI~gcrin 
häufig solche befinden, die von einzdnen BevölkerungskreIsen ~Is gesehm~cklos tmpfuoden 
",erden. ist die Annahme begrlindet. d~ß Leser der KJigerin ~uch eine solche Veröffentlichung 
wie die hier streitige ZUtr.lUen .... 
Unerheblich in ~uch der Hinweis der Beklagten ~uf die Au!oren~ng~be VolI~ndfKrolow. 
Denn diese ist nur für den mit Satire veruauten, stindigen Pardon-Leser zur AufkJirung 
geeignet, nicht aber für den Durehsehnitt.!leser, der mit diesen Namen keine Vorstellung Ver­
binder. ... 
Wie du Bundesverf:lSsungsgericht ausgesprochen hat. schützt d:u Grundrecht der Meinungs. 
freiheit nicht d.u unrichtige Zitat (B VG vom ~. Juni t980 AfP 801 r 11 H.). D~s verflSsungs­
rechtlich gewährleistete Penönliehkeitsrecht schützt den Grundrechmrager dagegen. d~ß ihm 
Äußerungen in den Mund gelege werden, die er nicht geun hat und die seinen von ihm selbst 
definierten sozialen Geltungsanspruch beeinträchtigen. Um ditsc:n Schutz zu gewährleisten, Ut 
eS nach der Aufhssung des Bundesverfassungsgerichts erforderlich. daß derjenige. der sich im 
Rahmen einer Offendichen Ausein~nderserzung des Zit3ts ;!Is Beleg für eine kritische Wertung 
bedient. deutlich m3cht. ob es sich Iltsächlich um eine Wiederg~be einer Äußerung des Ange· 
griffenen oder um eine eigene Deutung h~ndclt (BVG a. ~. O. S. (5») .... 
Schließlich bon sich die Beklagte zur Redllfenigung ihrer Veröffentlichung niche mit Erfolg 
,ul die Freiheit der Kunst n3ch Art. S 1II GG berufen. Die Kunstlreiheit unterliegt ZWH nicht 
dem Vorbehalt des An:. 1 J 2. Halbs. GG, sie "Wird aber vom Grundgesetz nicht schr~nkenlos 
gewährleiStet (BVG NJW 7t, 1641 Mephisto. BGH NJW 71. t881 (f.) Vielmehr werden iore 
Grenzen von der VerfJssung seihsI, insbesondere den durch die gu.ntierttn Grundrechte 
gezogen. Da sich im vorliegenden f311 zwei Grundrechtspositiontn gegeniiberst<hen. nämlich 
da.s Persönlichkeitsrecht der KJägerin und die Kunst(reioeit, ~u( die sich die Beklagte berufen 
bnn, d~ sie als Verbg die Beziehungen zwischen dem Künstler und dem Publikum vermiw,jt. 
03t eine Abwigung srauzufinden. Diese führt zu dem Ergebnis. daß die Kunsr{reiheit im 
vorliegenden F:u1 gegenüber dem Persönlichkeitsrecht der Klägerin zuri.ickslehen muß. Bei der 

) 1 LG H,mburg, Umil "om ,~. 1. '981, G«ch. NT. 74 o46j180. 
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beansr:rndtten VerolfenrJicnul1g handelt es sich um ein s1Iiri"h.:.s Kunstwerk im Sinne von 
Art . f 111 GG. Diese Kunsdorrn b~ruh" wie die Beklagte zu R~cht ausführt. ~uf einer stIlisti­
schen Ann:iherung ln d~ themHisch behandelte Obj~kl. Sie lebt also von der Verwechslungs­
gef~r ~uf den emen Blick. D~ bedeutet, d:1Jl es bel einer SHire, die eine benimm te Werbe­
hmplgne zum Gegenst:l.nd hu, EUr den Künscler no,wendig ;St, charakteriStische Elemente 
dieser Werbung zu ubernehmen oder :auf sie in Ulderer Fann hin2.uwei$en. Eine hieril1liegende 
Beeinlt~cht.igung des Personlichkeiurechts muß der BeHoffene hinnehmen. weil durch ein 
entsprechendes Verbot eine Satire auf diesem Gebiet unmöglich gemacht und damit die KUfUt­
freiheit in ihrem Wesensgehah 1Iiget:>stet würde. So liegt e.s .. ber im vorliegenden F31l nicht. Die 
Bekbgre hlt nich, nur, wie es dem Wesen der Satire entspricht, eine Verwechslungsgeflhr :>uf 
den erslen Blick begründe" sondern wie oben ausgefuhn worden ist, bei dem wegen der An 
der Veröffentlichung des Kunuwerkes zu berücksichtigenden Durchschninsltser die Gefahr 
begründet. die Verölientlichung :>uch bei niherer ßetr3chrung für eine Werbeanzeige der Be­
kbglCn zu h~ten.· 

Abgesehen von der bereics oben kritisierten Argumemacion, mit Hilfe der .G ü[cr­
abwägung. die Kunsnreiheit leerlaufen zu lassen, übertrigt das Gerich[ die Rech[­
sprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu dem unrichtigen Zit:>t)', die auf die 
Meinungsfreiheit bezogen isc, auf die Kunsdreihei[, ohne zu berücksichtigen. daß 
die anders genrete Kunst größeTe Freihei15räume hat. Worin dieser größere Frei­
hei[srOlum besteht, läßt sich durch eine Beschäftigung mit dem Wesen der Puodie 
und der Sa.cire erschließen_ Literaturwissenschafclich ist anerkannr, daß das Kenn­
zeichen der Sari reH in der 

• Vuspouung von Mißsrlndcn. tJnsif!cn, Anschauungen, Ereignissen. Personen, Lirullurwer­
ken u~w, je nach den Zeitumsriinden, llIg. mißbilligende Darstellung und Entlarvung des 
Kleinlichen, Schiech ren, Ungesunden im Menschenleben und dessen Preisglbe ln Verleluung, 
Entnistung und L~cherlich keil-

liege Die Parodie)< ist 

.in der Lit. die verspouendc, ycn.crrende oder überrreibende N.achahmung eines schon vor­
h1lidenen ernsrgemeimen Werkes oder einzelner Teile dar:>u. unter Beibehalcung der :lußcren 
Fonn. doch mit wderem, nicht dnu p:lSscndem Inh:>.lt - im Gegenurz :tur Tr1ves,ie. Beide 
Gmunl!:en erreichen Komik durch die Diskrepanz zwischen Form und Inhalt und durch die 
nur vom Original aus vernindliche Abw:lndlung dersdben. 

Indem das Gericht auf den satireunkundigen Durchschniu.sleser abstellt, der das 
Phkat auch .auf den zweiten Blick. noch nicht als Satire erkennt, verkennt es, daß 
gerade diese Verblüffung und Erstaunen auslösende Technik die künstlerische An­
knüpfung an die Realität iSt, die geschützt werden soll und um dererwiUen die Kunst 
gegenüber der Meinungsfreiheit privilegien ist. Weil die Parodie ihrem Wesen nach 
aus der Na~hahmung einer bereilS vorhandene.n Form besteht und Satire ihrem 
Wesen nach darauf abzielt, iemanden der Verachtung und Lächerlichkeit preiszugc:­
bcn, weil beide somit noewendigerweise mie den Schranken des allgemeinen Geset­
zes in KonOikt kommen, weil andererseits diese Kunsdorm aber nicht unterdrückt 
.... erden soll, deshalb sind sie durch Art. 5 Abs. ) GG geschützt. Im Konflikcfall ist 
die Beeinträchtigung des» Nachgeahmten. wegen der deutlichen Subjektivität als 

Folge des verzerrenden Charakters der PJrodie geringer als die Beeinträchtigung des 
-nlchahmenden P2rodisren .. durch ein Verbot seines Werkes oder durch - was das 
LG H~mburg nahezulegen H sehe im - eine An Aufdruck. Vorsicht: Satire! •. Der 

)l BVufGE I .. , 10& ff. - BöUlWalde,,-. 
I) Gcro von Wöfpen, S.ch",örtcri>uoh du litcr:Hur. 6. Aull .. S'Ullg>.rt '979, Stichwon -S"I«" 
H Gero von Wilpcrt • .l. 1 . O. (Anm. H). Such ... ort '!>>rodi ••. 
)! D.nn nur dadurch. ">re sich.ugestEllt, d~ ei,. ".;rrunkundiger Durcluchni, .. lu.r schon ,.u! den er"en 

Blick. erkenn., dIa « sich um S.ure hand<! •. Für d .. Ah .. dlen 2uf den .Durchschnitulcs.r. luch 
Wü..,enhcrg<r, Kuokl.ur und 5.,i .. lUJ Slr.ircchdichcr Sich •• NJW '981. 6'0 Ir., 61 So .... ,1 .bei ci".r 
Miul<h,unQ d« P.r<onlichkci, ( ... ) wohl cher du Urteil der Rcchußcmcin,ch:J. ols die A/Ul<ht einer 

lJ7 
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gcgenüber Tatsachenbehauptungen andersgentctc Wahrheitsbegriff und die darIus 
folgende geringere Beeinträchtigung des Nachgeahmten erweisen sich als die sachli­
chen Gründe der ,.Privilegicrung •. 
Die Ubertragung der Rechrsprechung, nach der der Zitierende deutlich machen 
muß, daß es sich um seine Interpre[~ltion des Zitats handelt. kann nur unter Berück­
sichtigung der Besonderheiten der S:ltirischen Parodie erfolgen. denn zum Schun 
dieser Besonderheiten ist die Kunst -frei •. Auf den Empfängerhorizont des Lesers 
abz:ustellen. den diese Besonderheiten fremd sind und der deshalb satirische Parodie 
für Wirklichkeit nimmt. m:lch[ diese Kunstform unmöglich. Wenn es also um eine 
entsprechende Übertragung der auf Art. 5 Abs. J bezogenen Rechtsprechung zu dem 
unrichtigen Zit:lt auf Art. 5 Abs. 3 gehe. bnn das doch nur heißen. daß es sich um 
eine Übertragung handeln muß, die die Besonderheiten künsderischer Ausdrucks­
weise gegemiber der Meinungsäußerung berücksichtigt. AbZUStellen ist deshalb ~uf 
den satirekundigen Leser. der das Plakar ohne Zweifel als Satire erkannt hK 

b) Schlüsselroman 

Sowohl ~Mephisto. als auch .Die Hexenjagd« sind von den Gericheen als .Schlüs­
selromane. bezeichnet worden. Literaturwissenscha.ftlich ist indessen die Bezeich­
nung beider Romane als -Schlüsselromane. zumindesc problemacisch. denn das 
ist)" 

-ein RomUl, in dem wirkliche Ereignisse. Zus<~nde und Schicks2le wirklicher Ptrsonen der 
Gegenwart oder Vergangenheit unter verinden~n N~men und Umsc:i.nden. in h'Horisch ... 
allegoriscner Einkleidung oder lndercr mehr oder minder leicnter Verhüllung dugendh wer­
den. so daß sie für den Wissenden wiedererkennbar <ind bz"-'. durch einen Hinw~is (.Schlüssel'l 
~uf die Wirklichkeitsbeztige dem ~däquaten Versrändnis der Tatsachen geöffnet werden kön· 
nen. W;ihrend jedoch unzihlige Romane stomien auf 12rsachlichcm Geschehen und Einul(iJ· 
len ihrer Zeit be~hen. die Vo" den Zeitgenossen zum Teil wi~crerbnm wurden. sind Schlü,· 
selromane nur solche. in denen die vukleideren Gest::llten und l-Iandhm!;en bewußt noch dem 
Willen des Autors durchschaut ",erden sollen. um die Anspielungen und damit den Inhalt 
überhaupc vefHändlich zu machen .• 

Die Uncerscheidung zwischen einem Schlüsselroman, mit dem eine bwimmu Per­
son. gekennzeichnet werden soll, und einem Roman. mie dem ein bestimmter TypUf 
dargestellt wird. hat das Bundesverfassungsgeriche innerhalb seiner Mephisto-Enc­
scheidung aufgenommen. Die dort l ' beschriebenen Kriterien für den »verhälmismä­
ßigcn Ausgleich" zwischen Kunsnreiheit und allgemeinem Persönlichkeicsrecht 
scheinen mir plausibel zu sein . 

• Die Enucheidung d~rüb~r. ob durch die Anlehnung der künsuerisch= Darstdlung 211 Per· 
sönJjchkeiLSd~lcn der realen Wirklichkeit ein der Veröffentlichung des Kunsrwerkes entgegen­
stehender schwerer Eingriff in den schutzwürdigen Persönlichkciubereich des DargesteUren zu 
be(ürchten ist. kann nur unter Abw3gung o.ller Umst;inde des Einzc!faJles getroffen .... erden. 
Dabei ist zu be~chten. ob und inwieweit das .Abbild, gegcnuber dem .Urbild, Jurch die künst­
letische Gcsl~.hung des Stoffes und seiner Ein- und Unterordnung in den Geslmlorg.nismus 
dc-s Kunstwerks so versdbSlindigt erscheint, daß das Individuelle. Persönlich-Intime zugun· 
$Ien des Allgemeinen. Zeichenhafcen der .Figur, objektiviert in. Wenn eine solche dlj Kunst· 
spezifische berücksichtigende Betrachtung jedoch ergibt. daß der Künsrler ein .Porm.ic, des 

letzrlich .dit'r.n' Senith, maßgebend sein. dürfte. B.relu in di",.r Formulierung ",ird .d ... Denkcn vom 
Pmonliehkeiurech, ner. deudi,", Der BGH (GA 1961. l~O) stell, demg",enüber auf du Urteil .in~ 
.kün"l.,i«n .ulge.ehlo .. enen und um Vorn'ndni, bemüh.en . "'enn .ueh lironri,cn nich. beiondm 
vorgebild.~n Mensch.n •• b. Vsl. tudi .. er Fr>g •• ueh die Enueheidungd .. VGH Munenen NJW '981. 
1~18 I. mi, .bl. Anm. 0 ... NJW '981. ")9711.. in der es um den KunSlch'nk,.r d" ,uIlenronis,isch,n 
ZU~I' ging (duu luch Borkemlnn. Po!i,;«he, S,,,ßenrhc .. er - onne Kun<!? NV",Z 1981. 8111.). 

J6 Gero von Wilpcrr .•. ,.0. (Anm. j}). S,;ehworr -Sehlü"clrom,n-. 
\7 A.~. Q. (FN I). ,647. 
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.Urbddu< gezeichnet haI oder gH zeichnen wollre, kommt es ~uf d~s Ausmaß dcr kün~dcri­
lehen Verfremdung oder den Umhng und die Bedeulung der ,Verfilschung< für den Ruf de:! 
Betroffenen oder {ur sein Andenken an.-

Wenn es in einem Schlüsselroman darauf ankommt. daß die Verfremdungen d\lrch­

schaut werden. und dadurch der lnhah überha\lpt erst verstand lieh wi.rd. bedeutet 

das für seine juristische Q\lalifizierung, daß er der bloßeD Tusachenbehauprung .. am 

nächsten- stehe. Bei dieser K\lnsdorm muß es sich ein Aueor am ehesten gefallen 

lassen, daß verschlüsselte DarStellungen - wnlich wie Tatsachenbduuprungen -

durch Gerichte da~uf überprüft werden. ob sie mit der ihnen zugrunddiegenden 

Reliieät übereinstimmen. Ähnliches gilt für Dokumentamücke. Damit isr Juch allen 
Befürchtungen der Wind aus den Segeln genommen, man brauche Beleidigungen 

seiner Nachbarn nur in Versform zU senen, \Im sie »gerichlsfesl. zu machen. Z\I 

berücksichrigen ist allerdings die RedHsprechung zu ArL S Abs. r GG mit ihrer 
Unterscheidung von .privaten. und .öffendichen« Auseinandersetzungen .• Öf­
fentlichkei tsre! evante « Schlüsselromane und Dok u memustÜcke \I mer!iegen deshalb 
nur sehr weiten Grenzen. 

Als zusätzlicher, kunsLSpezifisch geschützeer FreihciLSr:!.um w:ire an eine Umverrei­
lung der Beweislast 'Zu denken. Bei TaLSachenbehauptungen geht ein .non tiquet~ 
zulasten des Behauptenden. Bei Schlüsselromanen und DokumentarstÜcken könnte 

man daran denken. dem Kläger die ßeweislasc aufzubürden." 
An dem B~rif( des Schlüsselromans wird aber auch deudich, d~ Werke. deren 
Inhalt auch ohne Entschlüsselung verständlich (oder künstlerisch wahr) sind. nicht 
den für T3LS3chenbeh3uprungen geltenden Beweisanforderungen unterliegen. Das 

gilt hir die ~He"enjagd. wie für »Mephisro ... Die Kritik der Richterin Rupp-von 

Brünneck und des Richters Stein in ihren Sondervoten zu dem Mephisto-BeschJuß 

richtete sich deshalb auch nicht gegen die ohen zitierten Kriterien, sondem dagegen,. 

daß .Mephisto.. zu Unrecht als Roman über Gustav Griindgens behandelt 

wurde. 

c) PersonaleT Roman 

In der -Hexenjagd .. geht es dem Autor nicht darum. Tauachenhehauprungen oder 
Werruneile über zwei Zeitgenossen zu verbreiten, sondern darum. die angscma­

chende Siruation eines Berufsverboreopfers zu schildern. DU\I ist eine Darstellung 
der die Beruh-verbote becreibenden Beamten aus der Sicht des Opfers erforderlich. 

Die Darstellung erfolgt also primär mit dem künstlerischen Ziel, die Siruation des 

)8 Vgl. duu F. C. Oelius. Unsere SielTle,,,,,,dc. Eine F.,.ucl.ri!, ~Utn 1l1iährigen B .... h.n d •• H.u ... S. 
E("lJlei,ene Neu>Ulg:obe mit einrm Anhutg liber den rro~eß. über die Kun .. drr S'cU~, die Menschen­
wurd. d .. Kon1etn~ Bierprc:ise und d~n vetlorenen Kredit d .. Hauses S., Ro,buch Verb.g Bulin, '976, 
S. "si., '"'0 die rür Do.umenurutiren entScheidenden Fngen &e<<<IJ, ",erden: • Fehler ""derer AutOren 
h.be ich yon Anfang ,n rucht .u .. ch~caen könn"" . Ouh..Jb "'"" im ,Gelei{, ,nßesagt ,",orden. der 
Frsu.:hriiu,ellrr Konne .keine Ge",:thr {ur die .bsolute Rjebngk.i, und VolIsündigkei, d ... AnpbcII 
übernchm.n •. 0..:1 S~tiren richug sein .oll,en. doJl f:iliche Beh.up,ungen von Übel .ind •• uch in S .. it<n-
das in kein S".i,pun .... Die SIf.i,f .. gen .ind: . 
.. Wer bestimm, die l(ri~rien für Wahrheit oder Unwahrheit in einer S1tire1 
1 . U ntc~heidct d>$ Gen""" ~"""cl.en (m:umem, übemommrn oder ,rfundenen oder erlogen"" Be­
h,uptungen! (Für S,.menl iSI :J.I .. Luge.) 
J . Wer i1l rur Un ... ahrheil.n v ..... nIWortlich, di. sich em n.ch ihrer Zitierung lls .olche h<tauu,<I· 
)",,? 

•. Wie ;"« ... ,iv hu cin S.tink .. olfen<.!i.h zuginglich. Quellen .ul ihr." Wahrhei .. gdult hin tu du rch­
lt'uchltn, ~ht er lie b~nUI21' Wie ,meoslV ein Publiz..iu ~ Wi~ intensiv ein Wi.sscnl.:hJII~d 
I. Konnen .u.:1. filid'e Sef>luptung.n. wie R.jch .. d Schrnid meint, durch .Wu.mehmung b.rc-ch,igter 
InlereHen. geJeck, sein? (.Die kri"sche An.ly •• lTIuhinatioruler Konzerne ist heUle z.,~,[dlo, eÜI '01. 
d, .. bcrccl.ti~te, In«reSie" Schmid) . • 

.lJ9 
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Berufsverboteopfers Chrisrian Günther dem Leser nahezubringen. Der Roman ist 
deshalb in Ich-Form geschrieben. Li,eraturwisscnsch:lfdich handel! es sich, wie 
Tnomas Metseher ~usgefühn h.at J·, um einen .personalen Roman-: 

·Ob sich ei nzelne Ereign isse wirklich wie beschrieben ~bg~piclt h~ben, ist vor den K ri lenen 
der literarischen Fiklion. wie sie vor allem der personale Roman encwirft. "on nur zweitran­
giger Bedeutung. Auch die Fnge, ob sich hinter den da~ste!lren figuren re>1 exü .. erende 
Personen verbergen. ist im Kontexc dieser epischen Form "on nur sekund~rer Bedeutung. 
Krirerium für die Wahrheit der personal erzählten epischen Darslcllung ist allein zweierlei: J. 

die Authenzi,iü der persönlichen Erfanrung, 1. die Fr~gc. ob die Situationen als rypisdl( Zu 
ukennen sind. und typisch heißt, daß sich übu die bloße pusönlicbe Erf~rung hinaus eine 
allgemeine. d. h. auch von .nderen Personen gem~chlC Erfahrung in solcher Form literarischer 
Duscellung spiegelt. Das bedeutet aber weiter. daß die Duscell\.lng auch d~nn literarisch Gül­
tigkeit haben kann. wenn es sich obiekuv Clwa nachweisen ließe, daß die Erhhrung von dem 
Subjekt, das erzählt. übenrieben wahrgenommen, daß erwa die lndue Sci,c gar keine ,Hexen­
iagd, gege" den Be"olfenen in,ze"ien habe und subjektiv mit gutem Willen und Gewissen 
gehandelt h~cce. Was üh!r isc, daß das Subjekc diese Erfahrung so, wie sie beschrieben wurde. 
w~hrg"nommen hll und d~ß. dies ließe sich ohne Frage nach",,,isen. unz~hligc Andere. in der 
gleichen Silultion befindliche, sehr ähnliche Erfahrungen gemachI naben. ( ... ) 

Der Roman teilr also mit .Mephisro« die Eigenheit, daß ~ein Gegenstand nicht die. 
konkreten Personen sind, die den Anlaß für ihn gegeben haben. Hinzukomme bei 
der .Hexenjagd. als personalem Roman noch sein stark subjektiver Charakrer. Der 
Erzähler schildert seine subjektiven Empfindungen. Der Sau z. B .• Die Mafia mar­

schiert~ (5. 5&) beschreibt die Situation 50, wie sie ein in die Enge getriebenes, psy­

chosomatisch erkranktes Opfer erlebt, das seine ihm feindlich gesonnenen Vorge­
setzten eben als Mafia wahrnimmt. Die Schilderung dieser Gefühle, die ~innere 
Erlebniswelt« des Opfers, isr eines dcr zentralen Anliegen des Romanes. Der Roman 
will dadurch zum Nachdenken über die Praxis der Berufsverbote ~nrcgen. Würde 
unsere Gesellschaft solche künstlerische Betätigung unterdrücken, würde eine neue 

Stufe politischer Repression erreicht: Der Sraat würde nicht nur Mitbürgem wegen 

ihrer politischen Ge.sinnung Nachreile zufügen, sondern er würde darüber hinaus 

auch die künsrlerische Dustellung der Klagcn der Opfer verbieten. Die Praxis der 
Berufsverbote hat scharfe. für die jeweils Betroffenen tragische Kon!likce in unsere 
Gesellschaft gebracht. Es ist deshalb nur Ausdruck dieser Konflikte, gewissermaßen 
Widerspiegelung der Realität, wenn die Schilderung dieser subjektiven Empfindun­

gen der Opfer für diejenigen ,wenig schmeichelhaft isr, von denen sich die Opfer 
verfolgt fühlen. Diese Konflikte muß eine "oHene Gesellschaft~ ertragen. Das be­
deutet, daß sie den Versuch unterlassen muß, die künsclerische Widerspiegelung 
dieser Konflikte durch Strafgesen:e zu verhindern. 

Auf das Verhälmis von Art. 2 Abs. J und Art. 5 Abs. J GG bezogen, bedeutet das: 
Beeincrächtigungen dcs allgemeinen Persönlichkeitsrechts sind minimal. weil erstens 
die beiden Beamten, die den Romanfiguren Delirius und Kurzmann zugrundeliegen, 

nicht Gegenstand der Schilderung sind. und zweitens der Roman für jedermann 
erkennb:lr die subjektiven Gefühle des Erzählers schildert (insoweit isc er übrigens 
vermudich auch objektiv wahr). Sie könnten - wenn überhaupt - nur dadurch er­
folgen, daß Leser die Romanfiguren mit dem realen Senatsdirektor und dem realen 
Schulleiter verwechseln, was bei dem geringen Bekanncheitsgrad der beiden niche 

häuiig vorkommen dürfte. Demgegenüber würde ein Verbot, die Gdühle des Er­

zählers so wie in der »Hexenjagd- geschehen zu schildern, dem Autor die Ausübung 
des Grundrechts der Kunstfreiheit unmöglich machen: Wenn er nämlich einen per­
sonalen Roman über Berufsverbote schreiben will, könnte cr das auch dann nicht, 

39 Unvcrö!frndi,hl .. li"ntu,...iuenseh.frlich .. Gu,,~hl<n vom ,6. j, '98, fü, di~ V.,uidigung _on H. P. 
dc Lo,mt. 
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wenn er die Namen Langen und Ddius nicht nur in Kurzmann und Delirius, son­
dern erwa in Meier und Schulze verfremden würde. Wer den AutOr und seinen 
»Fall« kennt, wurde trotzdem von den Romanfiguren auf reale Personen »rück­

schließen« . Der AutOr müßte also unter einem Pseudonym schreiben und niche nur 

der On der Handlung, sondern die Hwdlung selbst müßte geändert werden - damit 
wäre aber gerJ.de die durch seine Lebensnähe bedingte kritische Dimension des 
Romans beseitigt. Ein personaler Roman über Beruf~verbote wäre nicht mehr mög­
~ch. 

IV. 

Diese kurzen D~rstellungen umfassen nur einige künsderische Scilrichrungen'o. Sie 
sollten deudich machen, daß der jeweils spezifische Realitätsbezug von Kunsrwer­

ken zu einem gegenüber Meinungslußerungen und TatSachenbehaup[Ungen anderen 
Gegenst~nd und WahrheitSanspruch der Damellung führt. Darin liegt der tiefere 
Grund für die »Privilegierung« der Kunst. Diese Andersarrigkeit ist für einzelne 

$tilrichtungen unterschiedlich ausgeprägt. z. B. für einen Schlüsselroman geringer 
als für eine satirische Parodie oder einen personalen Roman. Für die HerStellung 
praktischer Konkordanz im Falle von GrundrechtskoUisionen bedeutet das. daß 

GegenStand und Wahrheiesanspruch des Werkes herausgearbeitet und emsrgenom· 
men werden müssen. Dann wird sich in aller Regel erweisen. daß der durch das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützte Bereicn durch eine künsderisch wahre 

Aussage weniger ungiert wird als durch eine Tatsachenbehauptung oder ein We.rt­
urteil in der Form d!!r Meinungsäußerung. De.mgegenüber ist zu konstatieren. daß 
Verbote einzelner Werke keine Eingriffe in »Randbereiche- einer 3nsOnsten nach 
wie vor geschützten Kunst sind. Vielmehr handelt es sich um Verbote ganzer künst­

lerischer $tilrichrungen und damit um Eingriffe in zentr:a.le Elemente künstlerischer 

Betätigung. 
Zwar wirken künstlerische Aussagen u. U. verletzend. Um einer freien Kunst willen, 
in der sich im Grunde lediglich die objektiv bestehenden Konflikte einer Gesellschaft 
spiegeln, muß die Gesellschaft aber hinnehmen, daß diese Konflikte auch öffendich 
werden und darauf verzichten, sie durch gericht~che Verbote zuzukleistern. WenD 

es stimmt. daß die offene Austragung von Konflikten ein Merkmal von demokra­
tischen Gesellschaften ist, dann zeigt sich hieran, daß freie Kunst eine Bedingung zur 
Realisierung demokratischer Verhältnisse ist. 
Verbore erfolgen, obwohl es sich wegen des :l.nders gearteten WLrklichkeitsbe'2.uges 

der Kunst lediglich um .symbolische. Aussagen, nicht aber um »reale- Aussagen 
handele. Begreift man die Zunahme sacirischer Kunsr als Ausweichen politischer 
Minderheiten oder Teilgruppen auf Kommunikationsformen, die noch nicht von der 
politisch vorherrschenden Öffentlichkeit beseut sind, so besagen staatliche Verbote 
dieser Kommunibtionsfonnen, daß unsere Gesellschaft »nachzieht-. Sie tendiert 
dazu, auch auf der nur symbolischen Ebene Widersrand.~{ormen oder auch nur die 
Artikulation politisch minoritärer Positionec zu unterdrücken 4'. Die Kunst bleibe 
dabei auf der Strecke. 

~O .G.t!ungsrypen. i. S. vOn F'ri.drich Müll~r. 1. :L O. (F'N 16). S. ~o (I.. ) ,6 (I. 
~, VgJ. zu dies.m Aspekt >u,{ührlich H. H>m><ig. Von der Wirklichke.i, symbolisch<r Wido"u.nd.(olm~n: 

V erbo« yon K.nkatur<n, in: H.,dinC, On.<> (Hg.), • N~",ö« Au[f>ng<{onncn des lnneren und lußcrc.n 
Leberu •• l\..,lklturen. Gi.ßcn. Anabu Vorlag t,80. S. H7 (I. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1982-3-248 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:47:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1982-3-248


Der Rechtsprechung wäre zu empfehlen, der Meinung von Scho!:t", nach der Kuo.!c 
faktisch doch den Schranken des allgemeinen GesetZes unterliegt, nicht zu folgen, 

sondern die Struktur der Verfassung ernSt zu nehmen: Nicht jedes einfache Gesel2 
hat über Art. 2 Abs. J GG Verfassungsr.lOg; Art. 2 Abs. ! GG hat keinen Vorrang 
vor An. S Abs. J GG; Art. S Abs. J GG ist gegenüber An. 5 Abs. I GG .privile. 

giert •. 

~1 A ... 0 .. (FN I)). 
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